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So klappt es mit dem
elektronischen Rezept

Die Verbraucherzentrale NRW startet am 12. Februar einen On-
line-Selbstlernkurs mit praktischen Tipps zum E-Rezept

Seit dem 1. Januar 2024 sind Ärzt:innen mit Kassenzulassung ver-
pflichtet, gesetzlich Krankenversicherten anstelle des rosa Rezepts 
für verschreibungspflichtige Medikamente das sogenannte E-Rezept 
auszustellen, also ein elektronisches Rezept. Das gilt auch für Zahn-
ärzt:innen und Psychotherapeut:innen mit Kassenzulassung. Die Um-
stellung ist jedoch für viele gesetzlich Versicherte und Arztpraxen 
noch neu und ungewohnt. Die Verbraucherzentrale NRW bietet daher 
für Menschen, die Fragen zum E-Rezept haben, im Februar den kos-
tenfreien Online-Selbstlernkurs „Mein E-Rezept – Rezept einlösen 
leicht gemacht“ an. Der Kurs beginnt am 12.02.2024 und besteht aus 
drei Lerneinheiten mit Übungen und Video-Anleitungen. Die Anmel-
dung ist ab sofort möglich. Sabine Wolter, Gesundheitsrechtsexper-
tin der Verbraucherzentrale NRW, erklärt die Details.

� Was bietet der Online-Selbstlernkurs zum E-Rezept?
Im Online-Selbstlernkurs vermitteln die Fachleute der Verbraucherzen-
trale NRW in drei wöchentlichen Lerneinheiten Wissenswertes zum E-
Rezept. Die Teilnehmer:innen lernen die verschiedenen Einlösemög-
lichkeiten kennen, erfahren, wie man sich in der E-Rezept-App anmel-
det, wie E-Rezepte über die App eingelöst werden können, welche Zu-
satzfunktionen es gibt und wie diese angewendet werden können. 
Auch Datenschutz und Datensicherheit beim E-Rezept werden in einer 
Lerneinheit behandelt. Über kleine Übungen wird das Erlernte vertieft. 
Zu Beginn einer jeden Woche bekommen die Teilnehmer:innen eine 
Mail mit einer Einführung in das Wochenthema sowie den Link zu einer
interaktiven Lerneinheit. Die Auf-gaben dauern im Schnitt etwa 20 bis 
30 Minuten. Jeder kann dabei das eigene Tempo bestimmen. Einmal 
pro Woche gibt es einen Online-Talk für offene Fragen.

� Was ist für den Online-Kurs nötig?
Der kostenlose Online-Selbstlernkurs „Mein E-Rezept – Rezept einlö-
sen leicht gemacht“ startet am 12.02.2024 und besteht aus drei Ler-
neinheiten mit Übungen und Videoanleitungen. Teilnehmer:innen brau-
chen eine NFC-fähige Gesundheitskarte und die PIN der Krankenkas-
se, wenn sie sich für die E-Rezept-App interessieren. Da die Beantra-
gung und Ausstellung einige Zeit dauern kann, ist es ratsam, beides 
rechtzeitig zu bestellen.
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� Wie wird das E-Rezept in der Apotheke eingelöst?
Das E-Rezept kann in der Apotheke auf drei Arten eingelöst werden: 
Über die elektronische Gesundheitskarte, über die E-Rezept-App der 
Gematik oder durch einen Papierausdruck mit einem speziellen Re-
zept-Code, ähnlich einem QR-Code. Das Einlösen mit der Gesund-
heitskarte der Krankenkasse ist einfach – man steckt die Gesundheits-
karte in ein Lesegerät in der Apotheke. Dort wird das E-Rezept aus 
dem zentralen E-Rezept-Server abgerufen und man erhält sein Medi-
kament.

� Welche Vorteile hat die E-Rezept-App?
Für alle, die ein Smartphone nutzen, eignet sich die E-Rezept-App zur 
Einlösung und Verwaltung der E-Rezepte. Sie bietet mehr Funktionen, 
als beim Einlösen mit der Gesundheitskarte möglich sind. So ist direkt 
in der App sichtbar, wenn der E-Rezept-Code von der Arztpraxis an die
App übertragen wurde. E-Rezepte können anders als mit der Gesund-
heitskarte digital in einer Apotheke vor Ort oder einer Versandapotheke
eingelöst werden. Wenn die Apotheke über einen Botendienst verfügt 
oder Versand anbietet, muss man das Medikament nicht persönlich ab-
holen. Über die App ist es auch möglich, vorab in der Apotheke anzu-
fragen, ob das Medikament verfügbar ist, und es zu reservieren. Die 
App verfügt zudem über eine Familienfunktion, über die E-Rezepte z.B.
von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen verwaltet und auch di-
gital einer Apotheke zugewiesen werden können.

� Wie funktioniert die E-Rezept-App?
Bislang nutzen relativ wenige Menschen die E-Rezept-App der Gema-
tik. Sie kann in den gängigen App-Stores von Apple, Google oder Hua-
wei herunterladen werden. Um sie nutzen zu können, braucht man eine
elektronische Gesundheitskarte mit NFC-Funktion. Ob die eigene Karte
NFC-fähig ist, ist an der sechsstelligen Kartenzugangsnummer (eng-
lisch „CAN“ = „Card Access Number“) oben rechts auf der Karte und 
dem NFC-Symbol erkennbar. Zusätzlich muss eine PIN bei der Kran-
kenkasse angefordert werden. Das dient dem Schutz der persönlichen 
Daten. Die App funktioniert auf Smartphones oder Tablets mit NFC-
Funktion und einem Betriebssystem ab Android 7 oder ab iOS 15.

Weiterführende Infos und Links:

Hier geht es zum Selbstlernkurs: Die Anmeldung ist ab sofort möglich 
unter https://www.verbraucherzentrale.nrw/mein-e-rezept
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